
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1993/4/14 92/13/0207
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.04.1993

Index

10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §20;

BAO §284 Abs1;

B-VG Art130 Abs2;

Beachte

Miterledigung (miterledigt bzw zur gemeinsamen Entscheidung verbunden): 92/13/0208

Rechtssatz

Bei der nach § 284 Abs 1 BAO zu tre<enden Beurteilung der Frage, ob eine mündliche Berufungsverhandlung

stattzu>nden hat, handelt es sich um keine nach Billigkeit und Zweckmäßigkeit zu tre<ende und dementsprechend zu

begründende Ermessensentscheidung.

Schlagworte

Ermessen
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